
Abrufen von Bescheiden zu PrämEhrG Anträgen 

 
 

Ab dem Jahr 2026 werden die Bescheide zu Ihren Anträgen in der Verwaltungssoftware 
PrämEhrG veröffentlicht. Somit stehen sie direkt nach Abschluss der Bearbeitung zur 
Verfügung und können eingesehen werden. Hierbei ist zu beachten, dass dies erst ab 
dem Antragsjahr 2026 möglich ist. Über die Veröffentlichung werden sie zusätzlich per 
E-Mail informiert. In den nachfolgenden Schritten erfahren Sie, wie die Dokumente 
heruntergeladen werden können. 

 
 
 

1. Reiter für das Abrufen der entsprechenden Anträge anklicken 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

2. Antrag über die Schaltfläche „Anzeigen“ öffnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Reiter „Bescheide“ anklicken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bescheide über die Schaltfläche „Download“ herunterladen und einsehen 

 


